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zur Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) - Stichwort „Winterreifen“ 

Gesetzliche Grundlage

Vierzigste Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (40. StVRÄndV) 
vom 22. Dezember 2005 – veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 76 –  
S. 3716 bis 3719 
 

• Artikel 1 – Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
 

1. § 2 Abs. 3a wird wie folgt gefasst: 
 
„(3a) Bei Kraftfahrzeugen ist die Ausrüstung an die Wetterverhältnisse anzupassen. Hierzu 
gehören insbesondere eine geeignete Bereifung und Frostschutzmittel in der 
Scheibenwaschanlage. Wer ein kennzeichnungspflichtiges Fahrzeug mit gefährlichen Gütern führt, 
muss bei einer Sichtweite unter 50 m, bei Schneeglätte oder Glatteis jede Gefährdung anderer 
ausschließen und wenn nötig den nächsten geeigneten Platz zum Parken aufsuchen“. 
 

• Artikel 4 – Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung 
 
3. Die Anlage zu § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer eingefügt: 
 

Lfd. Nr. Tatbestand StVO 

 
Regelsatz  
in Euro 
Fahrverbot 
In Monaten 
 

5a 
 
Ausrüstung eines Kraftfahrzeuges nicht an die Wetter- 
Verhältnisse angepasst 

§ 2 Abs. 3a Satz 1 
§ 49 Abs. 1 Nr. 2 
 

20 Euro 

5a. 1 
 

- mit Behinderung 
 

§ 2 Abs. 3a Satz 1 
§ 1 Abs. 2 
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 2 
 

40 Euro 

Darüber hinaus erfolgt eine Aufnahme im „Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog für 
Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten“ – Punkt 12.1.3 Straßenbenutzung durch Fahrzeuge - § 2 Abs. 
3, 3a, 4 StVO – wo der Punkt 5a. 1 BKat.(„- mit Behinderung“) – zusätzlich mit einem Punkt im 
Verkehrszentralregister geahndet wird.

• Artikel 6 – Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 01. Januar 2006 in Kraft. Artikel 1 Nr. 1 sowie 
Artikel 4 und 5 treten am 01. Mai 2006 in Kraft.

Definitionen 

• Wetterverhältnisse, hier (extreme) winterliche Straßenverhältnisse = Schneematsch, 
Schnee und Eis (glatte Fahrbahnen durch...) 
 

• Geeignete Bereifung (für winterliche Straßenverhältnisse) = Winterreifen 
 
• Winterreifen = nach UN-ECE-Regelungen (ECE-R 30 und 54), EG-Richtlinien (Richtlinie 

92/23 EWG) und StVZO (§36) definieren sich Winterreifen über die Kennzeichnung M+S 
(M&S, M.S.), dies gilt auch für so genannte Ganzjahres- oder Allwetter-Reifen, die so 
gekennzeichnet sind


